
                                        Fraktion Gemeinderat Heitersheim 
                                                                                 HEIMAT-GESTALTEN-LEBEN 

Stadtverwaltung Heitersheim       Heitersheim, den 25.03.2022 
Herr Bürgermeister Christoph Zachow 
Hauptstraße 9 
79423 Heitersheim 

 

Sehr geehrter Herr Zachow, 
 
vielerorts fordern Bürgerinnen und Bürger, besonders in Zeiten von Corona, dass die 
Niederschriften öffentlicher Gemeinderatssitzungen online gestellt werden. Das ist nachvollziehbar, 
weil auch die Einladungen samt Beratungsvorlagen und die Sitzungen öffentlich sind. Die logische 
Konsequenz daraus wäre, die Diskussion samt Ergebnissen ebenfalls für alle zugänglich zu 
machen. Der Verweigerung steht das Öffentlichkeitsprinzip entgegen, eine der zentralen Säulen 
des Kommunalrechts. Dieser Grundsatz ist in §§ 38 und 41b GO Baden-Württemberg (Fassung 
vom 24. Juli 2000) fest verankert. Damit sind sämtliche Sitzungen des Gemeinderats und seiner 
Ausschüsse öffentlich. Das heißt, nicht nur der Zugang zu den Sitzungen ist gewährleistet, sondern 
auch die Einsicht in Niederschriften aus den Sitzungen. Nur in wenigen Ausnahmefällen darf von 
diesem Grundsatz abgewichen werden. Heißt: Öffentlichkeit ist die Regel, Ausschluss der 
Öffentlichkeit die Ausnahme. 
 
Antrag 
Der Gemeinderat beschließt, die Geschäftsordnung dahingehend zu ändern, dass die 
Niederschriften sämtlicher öffentlicher Gemeinderats- und Ausschusssitzungen im 
Ratsinformationssystem veröffentlicht werden, um allen interessierten Bürgerinnen und Bürgern 
einen barrierefreien Zugang zu umfassenden Informationen zu ermöglichen. 
 
Begründung 
Durch das Öffentlichkeitsprinzip soll Transparenz bei Entscheidungsvorgängen herbeigeführt und 
die Möglichkeit eröffnet werden, sich über die aktuellen Entscheidungen bzw. Geschehnisse in der 
Gemeinde neutral zu informieren und kritisch damit auseinanderzusetzen. Ansonsten sehen wir 
zentrale Bestandteile demokratischer Prinzipien beschränkt und Rechte der Bürgerinnen und 
Bürger ausgehebelt.  
  
Den Befürchtungen der Gemeinden, durch die Veröffentlichung der Protokolle möglicherweise in 
datenschutzrechtliche Konflikte zu laufen, kann abgeholfen werden, indem die Protokolle keine 
datenschutzrechtlich relevanten personenbezogenen Daten aufweisen oder diese geschwärzt sind.  
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